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Pferdeäpfel
Wenn Pferde auf der Straße traben, setzen sie ihre „Duft-
marken“ – ebenso wie Hunde. Doch während bei kleinen 
Vierbeinern ein kleines Säckchen für die dezente Beseitigung 
der Hinterlassenschaft genügt, haben Reiter da größere Pro-
bleme. Trotzdem begeht jeder, der die Hinterlassenschaften 
seiner Hunde oder Pferde auf öffentlichen Straßen nicht 
beseitigt, eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe 
geahndet werden kann.
Es ist zwar verständlich, dass der Reiter das „Pferdege-
schäft“ während des Rittes nicht verhindern kann, seiner 
Beseitigungspflicht tut dies aber keinen Abbruch.
Die Verpflichtung zur Beseitigung ergibt sich aus Rechtsvor-
schriften. Zum einen ist in § 32 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) geregelt, dass auf öffentlichen Straßen Verschmut-
zungen verboten und gegebenenfalls unverzüglich zu besei-
tigen sind. Dazu zählt nach der einschlägigen Verwaltungs-
vorschrift ausdrücklich auch Viehkot. Ein Verstoß gegen § 32 
StVO stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Buß-
geld geahndet werden kann. Sollte es durch die Verschmut-
zung der Straße zu Unfällen kommen, ist der Verursacher 
dafür haftbar.
Aus diesem Grund appelliert das Ordnungsamt eindringlich 
an alle Tierhalter mitzuwirken, dass derartige Verschmut-
zungen vermieden und, falls sie doch entstehen, sofort be-
seitigt werden.
Wir bitten auch die Pferdehöfe, ihre Reiter dahingehend zu 
sensibilisieren.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen und kom-
men Sie Ihren Pflichten nach.

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
fördert Vorhaben von Bürgern, Unternehmen, Vereinen 
und Kommunen in den Förderschwerpunkten Wohnen, 
Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrich-
tungen.
Das ELR-Programm ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung 
des Ländlichen Raumes.
Anträge können bis spätestens Anfang September bei der 
Gemeinde Schopfloch eingereicht werden. Beachten Sie 
bitte: Je frühzeitiger Anfragen bzw. Ankündigungen gestellt 
werden, umso intensiver können Anträge bearbeitet wer-
den. Detailfragen zu den Förderungsprogrammen beant-
worten die Stadt- und Gemeindeverwaltungen, in deren 
Gebiet das Vorhaben geplant ist, oder der Wirtschaftsbe-
auftragte des Landkreises, Telefon 07441 920-1020, E-Mail: 
r.bohnet@kreis-fds.de.

Deutsche Rentenversicherung

Wir informieren. Wir beraten. Wir helfen.
Auskunfts- und Beratungsstelle:
Sie möchten einen Rentenantrag stellen oder benötigen 
eine Beratung?
In der Auskunfts- und Beratungsstelle in Freudenstadt sind 
wir für Sie da:
Wallstraße 8, 72250 Freudenstadt, Tel.: 07441 86050-0

Wo Sie uns außerdem finden:
•	 Im Internet: www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 

Hier können Sie auch Vordrucke oder Broschüren her-
unterladen, eine Renteninformation anfordern und sich 
über viele Themen in der Rentenversicherung informie-
ren.

•	 Kostenloses Servicetelefon: 
Wählen Sie zum Nulltarif die Nummer der Deutschen 
Rentenversicherung: 
Unter 0800 1000 4800 erreichen Sie unsere Experten. 
Sie kennen die Antwort auf Ihre Fragen rund um Rente, 
Reha oder Altersvorsorge – probieren Sie es aus. 
Montag bis Donnerstag, 07:30 bis 19:30 Uhr und Freitag 
bis 15:30 Uhr.

•	 Gemeindeverwaltung Schopfloch 
Auch hier können Sie Ihren Rentenantrag stellen, 
Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungsunterlagen 
weiterleiten lassen. Wir sind nach Absprache für Sie da. 
Für einen Rentenantrag vereinbaren Sie vorher einen 
Termin: Tel. 07443 9603-16.

Absicherung von Rohrbrüchen im Bereich der 
Hausanschlussleitungen
In der letzten Zeit hat es Rohrbrüche auf privaten Hausan-
schlussleitungen gegeben. Wir weisen deshalb auf Folgen-
des hin:
In der Gemeinde Schopfloch gehört zur Hausanschlusslei-
tung auch der Bereich zwischen Grundstücksgrenze und der 
Hauptleitung in der Straße. Bei der Leitungswasserversiche-
rung bei den Versicherungsunternehmen ist jedoch meistens 
nur der Bereich auf dem eigenen Grundstück versichert. Im 
Rahmen einer besonderen Vereinbarung kann man jedoch 
mit diesen Versicherungen eine Zusatzvereinbarung treffen, 
dergestalt, dass auch der Bereich in öffentlichen Straßen mit 
abgesichert ist.
Wir möchten Sie deshalb bitten, sich gegebenenfalls mit 
Ihren Versicherungsunternehmen in Verbindung zu setzen 
und hier eine Zusatzvereinbarung zu treffen, damit im Scha-
densfall auch der öffentliche Teil abgedeckt wird.

Betreten bzw. Befahren landwirtschaftlicher 
Grundstücke
Durch das Betreten und Befahren von bestellten Äckern und 
Wiesen entstehen den Landwirten immer wieder erhebliche 
Flurschäden bzw. Ernteausfälle. Es wird deshalb gebeten, 
Wiesen und Felder während der Vegetationsperiode nicht 
mehr zu betreten, um so Schäden zu vermeiden.
Außerdem weisen wir verstärkt darauf hin, dass das Befah-
ren von Wiesen und Feldern bzw. Äckern mit Geländefahr-
zeugen und Geländemotorrädern widerrechtlich ist und zu-
dem so Schäden verursacht werden. Entsprechendes gilt für 
das Reiten. Wir bitten deshalb, dies künftig zu unterlassen.

Vertrauliches Telefon
Beim Zollfahndungsamt Karlsruhe eingerichtet
Die Zollfahndung bekämpft als Vollzugsdienst des Bundes
•	 den Rauschgift- und Waffenschmuggel;
•	 den Schmuggel und illegalen Handel mit Zigaretten, Spi-

rituosen, artgeschützten Tieren und Pflanzen und nach-
geahmten Markenerzeugnissen (z. B. Jeans, Uhren, Vi-
deokassetten und Disketten);

•	 Verstöße gegen die Embargo-Bestimmungen der Ver-
einten Nationen und Schmuggel von rüstungsrelevanter 
Technologie;

•	 den Subventionsbetrug zum Nachteil der Europäischen 
Union;

•	 die Hinterziehung von Branntwein-, Mineralöl- und an-
deren Verbrauchssteuern (z. B.: Schwarzbrennerei, Heiz-
ölverdieselung)

und in diesem Zusammenhang die internationale organisier-
te Kriminalität!






